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1. Austauschblatt
fixierten Willen der Arbeiterklasse nach Geist und Buchste- 
ben akkurat durchzusetzen, weil das eine wesentliche Vor
aussetzung und zugleich ein Bestandteil der Rechtssicherneit
sozialistischen Staat ist und zugleich Grundlage für die 
weitere Festigung des Vertrauensverhältnisses der Werktati- 
oen zürn sozialistischen Staat , besonders zu den Sicherheits- 
und Dustizorgancn.
Wie in 1. Hauptabschnitt der Forschungsarbeit begründet, 
bildet die Gesetzlichkeit such in der Beweisführung eine 
Einheit mit den Prinzipien der Parteilichkeit, Objektivität 
und Wissenschaftlichkeit. Diese Einheit ist in den im einzel
nen noch darzustellenden strafprozessualen BestInnungen ge
setzlich fixiert und in der OG-Richtlinie zur Beweisführung 
ausdrücklich hervorgehoben. Gie Gesetzlich'.:eit der Beweis-'•VV
föhrunn vorherDert deshalb die Einheit“ voo Parteilichkeit,j j n i«.,» *»' r ~ m r * ' ” * ' r
0h 1 ekt ivitut , Wiesonschnf tllchkeit^^ncL -Gaostzlichkeit in 
der ErkenntnisnewInnung und in Bevrcjjl in Straf verfahren.
Die strikte Durchsetzung der strafprozessualen Regelungen
der Beweistühruno ist desfelb. Ausdruck, der Wahruno der Ein-%  IL.̂ 'heit von Parteilichkeit, ilmei'tivität , V/issenschnftlichkeit

xm

und GosetzlichkoityrttjaÖ^unverzichtbar für die Feststellung# - jund den Kcchweisf der,.'Wahrheit in Strafverfahren., % r . ■ . ..In dieser Einhalt“''-'durchgesetzt sind die strafprozessualen 
Vorschriften über die Beweisführung juristische Garantien für 
die Erfüllung der Aufgaben des Strafverfahrens. In diesen Sinne 
wird im § 3 (3) StPO festgestellt: "Es (das Strafverfahren - 
d. A.) sichert, daß jeder Schuldige, aber kein Unschuldiger 
strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wird".

Die Gesetzlichkeit der Beweisführung hot weitreichende Konse
quenzen für den Beweisführunnsprozeß in der Untersuchunnsorbeit 
des MfS und stellt darüber hinaus auch konkrete Anforderungen 
sn die Beweisführung im operativen Stadium der Aufklärung eines 
politisch-operativ bedeutsamen Geschehens. Dies soll hier 

, durch die Erläuterung der eingangs


